
zu Drucksache 7/6625
zu Drucksache 7/5754
10.03.2023

Drucksache 7/7521

Druck: Thüringer Landtag, 13. März 2023

Thüringer Landtag
7. Wahlperiode

B e s c h l u s s e m p f e h l u n g

des Ausschusses für Europa, Kultur und Medien 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
- Drucksache 7/5764 -

Thüringer Gesetz zur Gestaltung der Aufgabenwahrneh-
mung im Hochschul- und Bibliotheksbereich 

Berichterstatterin: Abgeordnete Mitteldorf

Beratungen:

Durch Beschluss des Landtags in seiner 86. Sitzung am 14. Juli 2022 
wurde der Gesetzentwurf an den Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft 
und Digitale Gesellschaft - federführend - und an den Ausschuss für Eu-
ropa, Kultur und Medien überwiesen.

Der Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft 
hat den Gesetzentwurf in seiner 32. Sitzung am 15. Juli 2022 und in sei-
ner 34. Sitzung am 2. November 2022 beraten sowie eine schriftliche 
Anhörung durchgeführt.

Der Ausschuss für Europa, Kultur und Medien hat den Gesetzentwurf 
in seiner 37. Sitzung am 16. September 2022 und in seiner 38. Sitzung 
am 4. November 2022 beraten.

Er hat dem Landtag daraufhin eine Beschlussempfehlung unter Aus-
klammerung und Zurückstellung des Artikels 2 Nummern 1 und 3 bis 5 
und des Artikels 3 zur Fortberatung im Ausschuss für Europa, Kultur und 
Medien (vergleiche Drucksache 7/6625) vorgelegt.

Artikel 2 Nummern 1 und 3 bis 5 und Artikel 3 des Gesetzentwurfs wurden 
gemäß Beschluss des Ältestenrats in seiner 87. Sitzung am 6. Dezem-
ber 2022 zur endgültigen Beschlussfassung gemäß § 57 Abs. 4 Satz 2 
der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags an den Ausschuss für 
Europa, Kultur und Medien überwiesen.

Der Ausschuss für Europa, Kultur und Medien hat den Gesetzentwurf 
in seiner 40. Sitzung am 9. Dezember 2022, in seiner 41. Sitzung am 
27. Januar 2023 und in seiner 42. Sitzung am 10. März 2023 abschlie-
ßend beraten sowie eine schriftliche Anhörung zu dem Änderungsantrag 
zu dem Gesetzentwurf in der Vorlage 7/4732 durchgeführt.
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Beschlussempfehlung:

Die gemäß der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitale Gesellschaft in Drucksache 7/6625 zunächst 
ausgeklammerten und zurückgestellten Artikel 2 Nr. 1 und 3 bis 5 und 
Artikel 3 werden in folgender Fassung angenommen:

"Gesetz zur Änderung des Thüringer Bibliotheksgesetzes 
und des Thüringer Pressegesetzes

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Thüringer Bibliotheksgesetzes

Das Thüringer Bibliotheksgesetz vom 16. Juli 2008, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 7. Dezember 2022 (GVBl. S. 483), wird wie folgt ge-
ändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird aufgehoben.

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 1 und in Satz 1 werden die 
Worte 'und der Berufsakademie' gestrichen.

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 und erhält folgende Fas-
sung:

'(2) Die von den Gemeinden und Landkreisen unterhaltenen all-
gemein zugänglichen Bibliotheken (öffentliche Bibliotheken) sind 
wichtige Orte der schulischen, beruflichen und allgemeinen Bil-
dung und Information. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Si-
cherung der Informationsfreiheit und vermitteln Medien- und In-
formationskompetenzen.' 

d) Folgender neue Absatz 3 wird eingefügt:

'(3) Die Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken informiert, 
berät und unterstützt die öffentlichen Bibliotheken und ihre Trä-
ger in allen Fragen bibliotheksfachlicher und bibliotheksplaneri-
scher Art. Zu ihren weiteren Aufgaben zählen insbesondere die 
Koordinierung, Gestaltung und Betreuung regionaler und virtuel-
ler Bibliotheksverbünde, Konsortien sowie eines zentralen Quali-
tätsmanagementsystems für die Weiterentwicklung bibliothekari-
scher Dienstleistungen der Öffentlichen Bibliotheken; Initiierung 
und Förderung von Kooperationen untereinander, mit Bibliothe-
ken anderer Träger sowie anderer Kultur- und Bildungseinrichtun-
gen; Unterbreitung der Angebote von Fort- und Weiterbildungen 
sowie die Mitwirkung bei der Entwicklung und Umsetzung der Bi-
bliotheksförderung des Landes.'

2. Folgende neue §§ 3 und 4 werden eingefügt:

'§ 3 
Landesbibliothek

(1) Landesbibliothek ist die Hochschulbibliothek der Friedrich-Schil-
ler-Universität Jena. Sie trägt den Namen »Thüringer Universitäts- 
und Landesbibliothek Jena«.
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(2) Die Landesbibliothek hat die Aufgabe, 
1. die in und über Thüringen veröffentlichte Literatur im Original zu 

sammeln, zu inventarisieren, zu erschließen, bibliografisch zu ver-
zeichnen, auf Dauer zu sichern und für die Allgemeinheit nutz-
bar zu machen, 

2. die Thüringen-Bibliographie fortzuschreiben, 
3. die Pflichtexemplare nach § 4 aufzunehmen, 
4. das für das Land unverzichtbare Bibliotheksgut aus staatlichem 

Besitz zu bewahren und zugänglich zu machen, 
5. ein Kompetenz- und Servicezentrum für die Bestandserhaltung 

von Bibliotheksgut zu betreiben sowie
6. die Thüringer wissenschaftlichen Bibliotheken auf Anfrage zu be-

raten, sie bei Bedarf planerisch und koordinierend zu unterstüt-
zen und ihnen Fort- und Weiterbildungsangebote zu unterbreiten.

(3) Die Landesbibliothek unterstützt sammlungsführende Einrichtun-
gen in Thüringen bei der Digitalisierung von Kulturgut sowie der Er-
schließung, Archivierung und Präsentation digitalisierter Bestände. 
Sie betreibt ein zentrales Portal als Zugang zu digitalisierten Bestän-
den. Sie unterstützt wissenschaftliche Bibliotheken, wissenschafts-
relevante Einrichtungen und Behördenbibliotheken insbesondere in 
Angelegenheiten der Bibliothekssysteme. 

(4) Die Friedrich-Schiller-Universität Jena kann im Rahmen der Wahr-
nehmung landesbibliothekarischer Aufgaben nach den Absätzen 2 
und 3 mit dritten Stellen zusammenarbeiten. Das für das Hochschul-
wesen zuständige Ministerium wird ermächtigt, das Nähere, insbe-
sondere zu den Gegenständen und Modalitäten der Zusammenar-
beit nach Satz 1, durch Rechtsverordnung zu regeln.

§ 4 
Pflichtexemplar

(1) Von jedem Druckwerk im Sinne des § 6 des Thüringer Pressege-
setzes vom 31. Juli 1991 (GVBI. S. 271) in der jeweils geltenden Fas-
sung, das im Geltungsbereich des Thüringer Pressegesetzes verlegt 
wird, hat der Verleger mit Beginn der Verbreitung des Druckwerks 
ein Stück (Pflichtexemplar) unentgeltlich und auf eigene Kosten an 
die Landesbibliothek abzugeben. Auf Verlangen erstattet die Biblio-
thek dem Verleger die Herstellungskosten des abgegebenen Pflicht-
exemplars, wenn ihm die unentgeltliche Abgabe wegen des großen 
finanziellen Aufwands und der kleinen Auflage nicht zugemutet wer-
den kann. Der zu begründende Erstattungsantrag ist, ungeachtet der 
Erfüllung der Abgabepflicht, innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei 
Wochen nach Beginn der Verbreitung des Druckwerks bei der Lan-
desbibliothek einzureichen. 

(2) Das für das Hochschulwesen zuständige Ministerium kann für 
bestimmte Arten von Druckwerken Ausnahmen von Absatz 1 Satz 1 
zulassen. 

(3) Für digitale Publikationen gelten die Absätze 1 und 2 entspre-
chend. Digitale Publikationen sind Darstellungen in Schrift, Bild und 
Ton, die auf Datenträgern oder in unkörperlicher Form in öffentlichen 
Netzen verbreitet werden. Zur Ablieferung verpflichtet ist, wer den Da-
tenträger wie ein Verleger verbreitet oder berechtigt ist, die unkörper-
liche digitale Publikation öffentlich zugänglich zu machen und den 
Sitz, eine Betriebsstätte oder den Hauptwohnsitz in Thüringen hat. 
Das für Hochschulwesen zuständige Ministerium bestimmt das Nähe-
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re zur Ablieferung nach Satz 3 durch Rechtsverordnung. Die Landes-
bibliothek legt in Abstimmung mit der Deutschen Nationalbibliothek 
die bei der Ablieferung zu beachtenden technischen Standards fest.'

3. Der bisherige § 3 wird § 5 und erhält folgende Fassung:

'§ 5 
Bildung und Medienkompetenz

Bibliotheken sind Bildungseinrichtungen und als solche Partner für 
lebenslanges Lernen. Sie sind Orte der Wissenschaft, der Begeg-
nung und der Kommunikation. Sie fördern Wissen und gesellschaftli-
che Integration und stärken die Lese-, Informations- und Medienkom-
petenz ihrer Nutzer durch geeignete Maßnahmen sowie durch die 
Zusammenarbeit mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen.'

4. Der bisherige § 4 wird § 6. 

5. Der bisherige § 5 wird § 7 und wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

'(1) Die Bibliotheken werden von ihren Trägern finanziert. Die Auf-
wendungen für den Unterhalt kommunaler Bibliotheken sind durch 
die Zuweisungen für freiwillige Leistungen im Rahmen des Kom-
munalen Finanzausgleichs abgegolten. Im Rahmen der verfügba-
ren Haushaltsmittel finanziert das Land die Landesfachstelle für 
öffentliche Bibliotheken und fördert öffentliche Bibliotheken nach 
den vom zuständigen Ministerium erlassenen Richtlinien und un-
ter Berücksichtigung der durch ein Qualitätsmanagementsystem 
sichergestellten Umsetzung der Maßgaben des aktuellen Biblio-
theksentwicklungsplans.'

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Verweisung '§ 2 Abs. 1 bis 4' durch die 
Verweisung '§ 2 Abs. 1, 2 und 4' ersetzt.

6. Folgender neue § 8 wird angefügt: 

'§ 8 
Gleichstellungsbestimmung 

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz gelten je-
weils für alle Geschlechter.'

Artikel 2 
Änderung des Thüringer Pressegesetzes

§ 12 des Thüringer Pressegesetzes vom 31. Juli 1991 (GVBI. S. 271), das 
zuletzt durch Artikel 22 des Gesetzes vom 6. Juni 2018 (GVBI. S. 229) 
geändert worden ist, wird aufgehoben. 

Artikel 3 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft."

Mitteldorf 
Vorsitzende
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